
Herzlich Willkommen 
zur 

Wahlschulung
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Allgemeines

08.05.2019 2



• Wahl zum 9. Europäischen Parlament 
• Alle 5 Jahre
• Wahl der Abgeordneten 
• Nach nationalen Wahlgesetzen

Europawahl am 26.05.2019
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• Sorgt in unparteiischer Weise für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Wahl

• Verhandelt in öffentlicher Sitzung

Der Wahlvorstand
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ist beschlussfähig wenn: 
• Wahlvorsteher und Schriftführer 
• Und mind. ein Beisitzer (während 

Wahlhandlung)
• Und mind. drei Beisitzer (bei Ermittlung des 

Wahlergebnisses) anwesend sind
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Urnenwahl



• Abholung der Unterlagen durch Wahlvorsteher 
und einem weiteren Mitglied des Wahlvorstands 
im Einwohnermeldeamt (Münchner Straße 1)

• Uhrzeit: zwischen 6:45 Uhr und 7:15 Uhr  
• Wahldauer: 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
• Bis spätestens 7:30 Uhr Anwesenheit der 

Mitglieder des Wahlvorstands im Wahlraum
• Selbstständige Einteilung in Vormittags- bzw. 

Nachmittagsschicht 

Organisatorisches
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Umgang mit Wahlbeobachtern
• Dürfen tagsüber und während der Auszählung anwesend 

sein und sich Notizen machen 
• Aber: Lassen Sie keine Störungen zu (ggf. Abstand 

einfordern) 
Wahrung des Wahlgeheimnisses und Schutz der 
personenbezogenen Daten

Bannmeile (mind. 10  Meter) an Gebäuden und Zugängen 
zum Wahllokal
Verboten ist: 
• Jede Beeinflussung in Wort, Ton, Schrift und Bild 
• Jede Behinderung, Störung oder Belästigung von Wählern

Wichtig zu Wissen
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Berichtigung der Abschlussbeurkundung des 
Wählerverzeichnisses (WV) 
• Wahlvorsteher erhält  das WV vom Wahlamt

Dort sind Wahlberechtigte verzeichnet, die im WV 
eingetragen sind und einen Wahlschein erhalten 
haben

• Wahlvorsteher trägt nun in der Spalte 
Stimmabgabevermerk im WV „Wahlschein“ oder „W“ 
ein

Aufgaben des Wahlvorstands vor Wahlbeginn
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• Jeder Wähler hat eine Stimme
• Wählen kann nur, wer in das WV eingetragen ist 

oder einen Wahlschein aus dem Landkreis 
München besitzt

• Ohne Wahlschein ist die Stimmabgabe nur in 
dem Wahlbezirk möglich, in dem der Wähler im 
Wählerverzeichnis eingetragen ist

Allgemeines zur Stimmabgabe
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• Jeder Wähler erhält einen amtlichen Stimmzettel
• Bitte achten Sie auf Fehldrucke
• Sehbehinderte Wähler wählen mit 

Stimmzettelschablone

Stimmzettel
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Stimmzettel
Muster
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Prüfung Wahlrecht
• Wähler zeigt die Wahlbenachrichtigung vor
• Grundsätzlich sollte jeder Wähler sein Ausweisdokument 

vorzeigen
• Dieses wird mit WV und Wahlbenachrichtigung 

abgeglichen
• Falls Ausweisdokument nicht vorgelegt werden kann, 

kann Wahlvorstand auch die Angabe des 
Geburtsdatums genügen lassen 

Stimmabgabe von Wählern, die im WV 
eingetragen sind
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• Falls Wahlbenachrichtigung nicht vorgelegt werden 
kann, reicht es wenn sich der Wähler ausweisen kann

• Der Schriftführer prüft ob der Wähler im WV eingetragen 
ist und kennzeichnet die leere Spalte für den 
Stimmabgabevermerk mit einem dokumentenechten Stift

Stimmabgabe von Wählern, die im WV 
eingetragen sind

08.05.2019 14



• Gibt es Bedenken über die Zulassung eines 
Wählers beschließt der Wahlvorstand über die 
Zulassung oder Zurückweisung; ggf. 
Rücksprache mit dem Wahlamt halten

• Fertigung einer Niederschrift über den 
Beschluss

Beanstandung des Wahlrechts
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• Wähler ist nicht im WV eingetragen und besitzt 
keinen gültigen Wahlschein

• Wähler kann sich auf Verlangen nicht ausweisen
• Wähler legt keinen Wahlschein vor, obwohl ein 

Wahlscheinvermerk im WV eingetragen ist 
• Es ist bereits ein Stimmabgabevermerk im WV 

eingetragen

Zurückweisungsgründe
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Prüfung Wahlschein auf Gültigkeit
• Wahlscheininhaber und der auf dem Wahlschein 

vermerkte Wahlberechtigte müssen identisch sein 
• Wähler hat sich vor Stimmabgabe auszuweisen
• Es muss ein für den Landkreis München zutreffender 

Original-Wahlschein sein
• Kopien sind nicht gültig 
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Stimmabgabe mit Wahlschein



Ungültige Wahlscheine
Liegt nach Prüfung kein gültiger Wahlschein vor, 
ist der Wahlscheininhaber durch Beschluss 
zurückzuweisen
• Über den Beschluss ist eine Niederschrift zu 

fertigen
• Der Wahlschein wird einbehalten
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Stimmabgabe
• Vor dem Einwerfen des Stimmzettels in die Wahlurne wird 

der Wahlschein an den Wahlvorstand übergeben
• Abgegebene Wahlscheine streng getrennt von 

beschlussmäßig zugelassenen oder zurückgewiesenen 
Wahlscheinen verwahren 

• Kein Stimmabgabevermerk im WV oder auf dem 
Wahlschein

Bei Stimmabgabe mit Wahlschein im eigenen Wahlbezirk wird 
genauso verfahren 

Briefwahlunterlagen werden nicht entgegengenommen, 
können aber bis 18:00 Uhr in den Briefkasten des Rathauses 
eingeworfen oder in der Münchner Str. 1 abgegeben werden
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Muster 
Wahlschein
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Auf Siegel und 
den eingedruckten 
Namen achten

Hier finden Sie die 
Wahlscheinnummer



• Ende der Wahlzeit wird um 18:00 Uhr vom 
Wahlvorsteher bekannt gegeben

• Jetzt werden nur noch Wähler zugelassen, die 
sich im Wahlraum befinden

• Der Zutritt wird gesperrt, bis anwesende Wähler 
ihre Stimme abgegeben haben

• Sofortige Entfernung und Verpackung aller nicht 
benutzten Stimmzettel

Schluss der Wahlhandlung
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Briefwahl
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• Abholung der Briefwahlunterlagen durch 
Wahlvorsteher und einem weiterem Mitglied des 
Briefwahlvorstands im Einwohnermeldeamt 
(Münchner Straße 1)

• Uhrzeit: ab 14:15 Uhr
• Ab 15:00 Uhr Anwesenheit der Mitglieder des 

Wahlvorstands im Auszählungsraum

Organisatorisches
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Briefwahlunterlagen werden nur vom Wahlamt 
entgegen genommen 

Der Wahlbrief enthält: 
1. Den Wahlschein, ausgestellt von der Gemeinde 

Kirchheim, mit der unterschriebenen 
eidesstattlichen Versicherung

2. Den verschlossenen blauen 
Stimmzettelumschlag

Allgemeines zu den Wahlbriefen 

08.05.2019 25



1. Schritt
• Ermittlung Gesamtzahl und Übertrag in die 

Wahlniederschrift
• Aussonderung der Wahlbriefe, die im Verzeichnis für 

ungültig erkläre Wahlbriefe geführt werden
• Öffnen von Wahlbriefen ohne Vermerk über 

Ausgabestelle; Feststellung der ausgebenden 
Behörde anhand des Wahlscheins

• Verständigung des Wahlamts, bei Wahlbrief einer 
anderen Ausgabestelle

Zählen und Öffnen der Wahlbriefe

08.05.2019 26



2. Schritt
• Wahlbriefe werden einzeln und nacheinander

geöffnet
• Entnahme des Wahlscheins und des 

Stimmzettelumschlages
• Keine Bedenken bei Wahlschein oder 

Stimmzettelumschlag so wird der 
Stimmzettelumschlag ungeöffnet in die Wahlurne 
gelegt

• Bei Bedenken wird der Wahlbrief zu den bereits 
ausgesonderten Wahlbriefen gelegt

Zählen und Öffnen der Wahlbriefe
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Wahlbrief ist durch Beschluss zurückzuweisen, wenn:

Dem roten Wahlbriefumschlag kein oder kein     
gültiger Wahlschein beiliegt

Prüfung Gültigkeit Wahlschein
• Ist nicht im Verzeichnis für ungültig erklärter 

Wahlscheine
• Wahlschein für Landkreis München
• Amtlicher Original-Wahlschein (Dienstsiegel, keine 

Kopie)

Zurückweisung von Wahlbriefen
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Wahlbrief ist durch Beschluss zurückzuweisen, wenn:

Unterschrift der eidesstattlichen Versicherung fehlt

Keine Zurückweisung bei:
• Unterschrift in falscher Spalte
• fehlendes Datum 
• fehlender Vorname

Zurückweisung von Wahlbriefen
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Wahlbrief ist durch Beschluss zurückzuweisen, wenn:

1. Dem roten Wahlbriefumschlag kein blauer 
Stimmzettelumschlag beigefügt ist oder der    
Stimmzettel sich offen im roten Umschlag befindet

Zurückweisung von Wahlbriefen
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Wahlbrief ist durch Beschluss zurückzuweisen, wenn:

2. Dem roten Wahlbriefumschlag kein blauer 
Stimmzettelumschlag beigefügt ist

3. Sowohl der rote Wahlbriefumschlag als auch der   
blaue Stimmzettelumschlag unverschlossen sind.

4. Kein amtlicher blauer oder überhaupt kein 
Stimmzettelumschlag genutzt wurde

Zurückweisung von Wahlbriefen
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Wahlbrief ist durch Beschluss zurückzuweisen, wenn:

5. Der rote Wahlbriefumschlag mehrere blaue 
Stimmzettelumschläge, aber nicht die gleiche 
Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen 
eidesstattlichen Versicherung versehener 
Wahlscheine enthält

6. Der blaue Stimmzettelumschlag offensichtlich in 
einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von 
den übrigen abweicht oder fühlbare Gegenstände 
enthält

Zurückweisung von Wahlbriefen
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Die Zahlen der 

• beanstandeten
• nach besonderer Beschlussfassung zugelassenen
• zurückgewiesenen 

Wahlbriefe sind in der Wahlniederschrift zu vermerken

Zurückweisung von Wahlbriefen
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Durch Beschluss zurückgewiesene Wahlbriefe sind: 
• mit Vermerk über Zurückweisungsgrund und das 

Abstimmungsergebnis zu versehen
• wieder zu verschließen 
• fortlaufend zu nummerieren

Die Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden 
nicht als Wähler (B) und nicht als ungültige Stimme 
(C) gezählt

Wahlbriefe mit gefassten Beschluss
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Durch Beschluss zugelassene Wahlbriefe sind: 

• ungeöffnet in die Wahlurne zu legen

Die Wahlscheine zu diesen Wahlbriefen werden für die 
Zählung der Wähler benötigt, müssen aber gesondert 
verwahrt werden, da diese der Niederschrift beigefügt 
werden müssen

Wahlbriefe mit gefassten Beschluss
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Ermittlung und 
Feststellung des 
Wahlergebnisses
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• Das Wahlergebnis ist unmittelbar nach 
Stimmabgabe ohne Unterbrechung festzustellen

• Auszählung beginnt erst nach Schluss der 
allgemeinen Wahlzeit um 18:00 Uhr!! 

• Der Wahlvorsteher öffnet und entleert die 
Wahlurne 

Allgemeines
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Urnenwahl



Zählen der Wähler (in drei Arbeitsgruppen) 
• Gruppe A: Zählen der abgegebenen, entfalteten 

Stimmzettel (Beisitzer)
• Gruppe B: Zählen der Stimmabgabevermerke im 

WV (Schriftführer) 
• Gruppe C: Zählen der eingenommenen 

Wahlscheine (Wahlvorsteher) 

Kontrolle: Anzahl der abgegebenen Stimmzettel (A) 
muss mit der Summe der Stimmabgabevermerke (B) 
und der Wahlscheine (C) übereinstimmen

Urnenwahl
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Zählen der Stimmen (Stapelbildung)
Urnenwahl
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Stapel a) Gültige Stimmen werden nach Wahlvorschlägen 
getrennt gezählt

Stapel b) ungültige Stimmen werden gezählt          

Die ermittelten Zahlen werden bei Zwischensumme I 
eingetragen 

Urnenwahl Zählung
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Stapel c) Beschlussfassung über Stimmzettel die 
Anlass zu Bedenken geben

Ungültig wenn: 
• nicht amtlich hergestellt
• anderes Land 
• Wille des Wählers nicht zweifelsfrei erkennbar
• ein Zusatz oder Vorbehalt enthalten ist

Über jeden Stimmzettel ist nun ein Beschluss zu fassen. Die 
Stimmzettel über die der Wahlvorstand beschlossen hat, sind mit 
fortlaufenden Nummern zu versehen. (Unterschrift auf dem Aufkleber 
nicht vergessen!)

Die so ermittelten gültigen und ungültigen Stimmen werden als 
Zwischensumme II eingetragen

Urnenwahl Zählung
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Briefwahl
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Zählen der Wähler (in zwei Arbeitsgruppen) 
• Gruppe A: Zählen der Stimmzettelumschläge, ohne 

diese zu öffnen (Beisitzer)
• Gruppe B: Zählen der eingenommenen 

Wahlscheine und der zugelassenen Wahlbriefe 
(Wahlvorsteher und Schriftführer) 

Kontrolle: Anzahl der abgegebenen 
Stimmzettelumschläge (A) muss mit der Summe der 
Wahlscheine (B) übereinstimmen

Briefwahl
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Briefwahl

• Zweifelsfrei gültige Stimmen ( je ein Stapel pro 
Wahlvorschlag = Partei)

• Ungültige Stimmen: Leere 
Stimmzettelumschläge und (eindeutig) 
ungekennzeichnete Stimmzettel  kein 
Beschluss notwendig

• Stimmzettelumschläge die mehrere 
Stimmzettel enthalten (Beschluss notwendig) 

• Stimmzettelumschläge und Stimmzettel, die 
Anlass zu bedenken geben (Beschluss 
notwendig)
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Zählen der Stimmen (Stapelbildung)



Stapel a) Gültige Stimmen werden nach Wahlvorschlägen 
getrennt gezählt

Stapel b) ungültige Stimmen werden gezählt          

Die ermittelten Zahlen werden bei Zwischensumme I 
eingetragen 

Zählung
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Stapel c) Stimmzettelumschläge mit mehreren 
Stimmzetteln

• Gelten als ein Stimmzettel, wenn sie gleich lauten oder nur 
einer gekennzeichnet ist

• sonst zählen sie als eine ungültige Stimme

Zählung
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Stapel d) Stimmzettel (-umschläge), die Anlass zu 
bedenken geben

Ungültig wenn:
• nicht amtlich hergestellt
• anderes Land 
• Wille des Wählers nicht zweifelsfrei erkennbar
• ein Zusatz oder Vorbehalt enthalten ist

Über jede Stimmabgabe ist einzeln ein Beschluss zu 
fassen

Die so ermittelten gültigen und ungültigen Stimmen werden 
als Zwischensumme II eingetragen

Zählung
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Brief- und Urnenwahl
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• eintragen der Zwischensummen in die Wahlniederschrift
• errechnen der gültigen und ungültigen Stimmen 

insgesamt

Einsammeln der 
• Stimmzettel, getrennt nach Wahlvorschlägen
• ungekennzeichneten Stimmzettel
• Stimmzettel über die ein Beschluss gefasst wurde 

(müssen unterschrieben und der Wahlniederschrift 
beigefügt werden!) 

Abschluss der Zählung
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Schnellmeldung
• Vordruck ausfüllen 
• per Telefon an das Wahlamt weitergeben

Wahlniederschrift
Wichtig: Muss von allen Mitgliedern des Wahlvorstands 
unterschrieben werden

Übergabe der Wahlunterlagen an das Wahlamt durch den 
Wahlvorsteher und den Schriftführer

Abschluss der Zählung
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Zusammenfassung





• Bitte arbeiten Sie Zuhause die Wahlanweisungen durch
• Checkliste beachten

Bei Fragen am Wahltag können Sie sich jederzeit an die 
Gemeindeverwaltung wenden. Tel: 089 90909 -

-2104 Frau Hintzen
(Wählerverzeichnis und Wahlscheine)

-2202 Herr Maier 
-2206 Frau Wagner

(Organisatorische Fragen, Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses)
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Wichtiges zum Schluss



Fragen? 
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Herzlichen Dank 
für 

Ihre Aufmerksamkeit

08.05.2019 55


	Foliennummer 1
	�Allgemeines�
	Europawahl am 26.05.2019
	Der Wahlvorstand	
	Foliennummer 5
	Urnenwahl
	Organisatorisches
	Wichtig zu Wissen
	Aufgaben des Wahlvorstands vor Wahlbeginn
	Allgemeines zur Stimmabgabe
	Stimmzettel
	Stimmzettel�Muster
	Stimmabgabe von Wählern, die im WV eingetragen sind
	Stimmabgabe von Wählern, die im WV eingetragen sind
	Beanstandung des Wahlrechts
	Zurückweisungsgründe
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Muster �Wahlschein
	Schluss der Wahlhandlung
	Briefwahl
	Organisatorisches
	Allgemeines zu den Wahlbriefen 
	Zählen und Öffnen der Wahlbriefe
	Zählen und Öffnen der Wahlbriefe
	Zurückweisung von Wahlbriefen
	Zurückweisung von Wahlbriefen
	Zurückweisung von Wahlbriefen
	Zurückweisung von Wahlbriefen
	Zurückweisung von Wahlbriefen
	Zurückweisung von Wahlbriefen
	Wahlbriefe mit gefassten Beschluss
	Wahlbriefe mit gefassten Beschluss
	Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses
	Allgemeines
	Urnenwahl
	Urnenwahl
	Urnenwahl
	Urnenwahl Zählung
	Urnenwahl Zählung
	Briefwahl
	Briefwahl
	Briefwahl
	Zählung
	Zählung
	Zählung
	Brief- und Urnenwahl
	Abschluss der Zählung
	Abschluss der Zählung
	Foliennummer 52
	Foliennummer 53
	Fragen? 
	Herzlichen Dank �für �Ihre Aufmerksamkeit
	Wahlschulung-Europawahl-2019.pdf
	Foliennummer 1
	�Allgemeines�
	Europawahl am 26.05.2019
	Der Wahlvorstand	
	Foliennummer 5
	Urnenwahl
	Organisatorisches
	Wichtig zu Wissen
	Aufgaben des Wahlvorstands vor Wahlbeginn
	Allgemeines zur Stimmabgabe
	Stimmzettel
	Stimmzettel�Muster
	Stimmabgabe von Wählern, die im WV eingetragen sind
	Stimmabgabe von Wählern, die im WV eingetragen sind
	Beanstandung des Wahlrechts
	Zurückweisungsgründe
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Muster �Wahlschein
	Schluss der Wahlhandlung
	Briefwahl
	Organisatorisches
	Allgemeines zu den Wahlbriefen 
	Zählen und Öffnen der Wahlbriefe
	Zählen und Öffnen der Wahlbriefe
	Zurückweisung von Wahlbriefen
	Zurückweisung von Wahlbriefen
	Zurückweisung von Wahlbriefen
	Zurückweisung von Wahlbriefen
	Zurückweisung von Wahlbriefen
	Zurückweisung von Wahlbriefen
	Wahlbriefe mit gefassten Beschluss
	Wahlbriefe mit gefassten Beschluss
	Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses
	Allgemeines
	Urnenwahl
	Urnenwahl
	Urnenwahl
	Urnenwahl Zählung
	Urnenwahl Zählung
	Briefwahl
	Briefwahl
	Briefwahl
	Zählung
	Zählung
	Zählung
	Brief- und Urnenwahl
	Abschluss der Zählung
	Abschluss der Zählung
	Foliennummer 52
	Foliennummer 53
	Fragen? 
	Herzlichen Dank �für �Ihre Aufmerksamkeit




